
  17.01.1989 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 1 

Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

17.01.1989 

Geschäftszahl 

88/14/0010 

Rechtssatz 

Eine Betriebseinnahme liegt schon dann vor, wenn dem Steuerpflichtigen im Rahmen seines Betriebes durch 
diesen veranlaßte geldwerte Vorteile zufließen, wobei auch ein bloß mittelbarer Zusammenhang mit dem Betrieb 
genügt. Der widerrechtliche Bezug der geldwerten Vorteile schließt eine Betriebseinnahme nicht aus. 

Beachte 

Besprechung in: 

ÖStZB 1989, 278; 

FJ 1994/9, S 197; 


